
BUND OV Langen & Egelsbach 

 
BUND-Ortsverband,  Egelsbach 

 
Stadtplanung 
Herrn Dunkel 
Südliche Ringstraße 80 
 
 
63225 Langen 

 
 

                   Egelsbach, den 26.06.2021 
 
Betr.:    Beteiligung an dem Bebauungsplan 55 „Sportpark Oberlinden“  
  Ihr Schreiben vom 28.05.2021 
 
 
Sehr geehrter Herr Dunkel, 
 
 
Der Landesvorstand unseres Naturschutzverbandes hat uns für die Mitwirkung in 
diesem Verfahren eine Vollmacht zur Außenvertretung erteilt. Richten Sie bitte die 
weitere Korrespondenz in diesem Verfahren an die oben genannte Anschrift. 
 
 
Zur „Textliche Festsetzung“ haben wir folgende Einwände: 
 
1. Bei der zukünftigen Planung sollen an Einfriedungen ein 10 cm freier Rand unten 
bleiben, um kleineren Tieren den Durchschlupf zu ermöglichen. 
 
2. Die Maßnahmen für den Fledermäuse- und Vögel-Schutz halten wir für sehr gut. 
 
3. Für den Bereich der jetzigen Gaststätte (Süd-West-Ecke, FC-Clubhaus) sollte ein 
Fahrrad-Zuweg und Fahrradstellplätze vorgesehen werden. 
 
4. Die Zufahrt zur Kindertagestätte geht nicht aus den Unterlagen hervor, Die Zufahrt 
sollte über Ostseite/Mitte erfolgen. 
 
5. Es stehen größere Bäume auf dem Gelände, diese sollten erhalten bleiben (z.B. 
1722). 
 
6. Im Nordosten des Planungsgebietes südlich angrenzend an die 
Bornbruchschneise (siehe rot Markierter Bereich im Bild unten) befindet sich ein 
Waldstreifen mit einem wertvollen Bestand an ca. 5 Buchen und ca. 10 Eichen. 
Ein Teil der Bäume ist forstlich mit Nummern erfasst:  
 
Buchen: 0331, 0342, 0340, 0343, 0348,  
Eichen: 0339, 0341, 0345, 0346, 0350, 0353, 0354, 0356, 0360, 0364 
(ohne Garantie für Vollständigkeit) 
 



Planungen sehen z.B. vor, dass dort Parkplätze errichtet werden. 
 
Unserer Meinung nach sollte dieser Streifen wegen des Baumbestandes unbedingt 
erhalten werden zumal die Bäume vital aussehen und besser angepasst scheinen als 
die überwiegend vorhandenen Kiefern. 
 
Weiterhin ist die Einteilung des Biotoptypes an dieser Stelle wegen des 
Baumbestandes zu überprüfen. 
 

 
 
7. Es sind noch keine Maßnahmen zur Wassernutzung z.B. Zisternen und deren 
Nutzung vorgesehen. Dies sollte dringend korrigiert werden. Auf den Dächern ist die 
Erbringung von Solaranlagen vorzusehen. 
 
Nach jeder Überarbeitung der Planung bitten wir, uns erneut Gelegenheit zur 
Mitwirkung zu geben und uns unaufgefordert über noch eingehende 
Sachverständigengutachten zu unterrichten. 
 
Mit freundlichem Gruß 
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Bauleitplanung der Stadt Langen (Hessen) 
 
Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 55 „Sportpark Oberlinden“ 
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die DB AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes Unternehmen, übersen-
det Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme der Träger öffentlicher Belange zum o.g. Ver-
fahren. 
 
Gegen die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 55 „Sportpark Oberlinden“ bestehen bei Be-
achtung und Einhaltung der nachfolgenden Bedingungen / Auflagen und Hinweise aus Sicht der 
DB AG und ihrer Konzernunternehmen keine Bedenken. 
Durch das Vorhaben dürfen die Sicherheit und die Leichtigkeit des Eisenbahnverkehres auf der 
angrenzenden Bahnstrecke nicht gefährdet oder gestört werden. 
 
Immissionen 
Durch den Eisenbahnbetrieb und die Erhaltung der Bahnanlagen entstehen Emissionen (insbe-
sondere Luft- und Körperschall, Abgase, Funkenflug, Abriebe z.B. durch Bremsstäube, elektri-
sche Beeinflussungen durch magnetische Felder etc.), die zu Immissionen an benachbarter 
Bebauung führen können.  
Bei Wohnbauplanungen in der Nähe von lärmintensiven Verkehrswegen wird auf die Verpflich-
tung des kommunalen Planungsträgers hingewiesen, aktive (z.B. Errichtung Schallschutzwän-
de) und passive (z.B. Riegelbebauung) Lärmschutzmaßnahmen zu prüfen und festzusetzen.  
In unmittelbarer Nähe unserer elektrifizierten Bahnstrecke oder Bahnstromleitungen ist mit der 
Beeinflussung von Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf magneti-
sche Felder empfindlichen Geräten zu rechnen. Es obliegt dem Bauherrn, für entsprechende 
Schutzvorkehrungen zu sorgen. Gegen die aus dem Eisenbahnbetrieb ausgehenden Emissio-
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Zum derzeitigen Zeitpunkt werden neben den Bereichen der Waldabteilung 72 auch – mit 
Ausnahme der bebauten Flächen und Sportplatzfläche - alle weiteren Flächen als Wald eingestuft. 
 
Die naturschutzfachliche abschließende Prüfung hinsichtlich Waldbestand bzw. Walderhalt kann 
erst nach Vorlage des v. g. Gutachtens (Text und Karten) erfolgen. 
 
Wasser und Klima 
 
Für die Ressource Wasser sollten eine konzeptionelle Maßnahme für Niederschlagsnutzung, wie 
(vorgeklärte) Platz- und Dachflächenentwässerung, Zisternen (auch als Löschwasserreserve) 
entwickelt werden, um den erhöhten Verbrauch an Bewässerungen im Grün- als auch im 
Sportflächenbereich zu minimieren. 
 
Durch einen sparsamen Umgang mit Wasser kann auch insbesondere hinsichtlich der 
Wechselwirkung zum Erhalt der bestehenden Vegetation den Zielen der Klimaschutzfunktion 
dauerhaft genüge getan werden, da durch den Erhalt des derzeitigen Waldinnenklimas durch den 
rundherum verlaufenden, der inneren Durchgrünung dienende „Waldbestandes“ eine wesentliche 
Lebensgrundlage erhalten bleibt.  
 
 
Artenschutz 
 
Die vorgelegte Artenschutzfachliche Prüfung aus 2018 kommt zu dem vorläufigen Ergebnis, dass 
unter der Voraussetzung der Durchführung von Vermeidungs-, CEF- und FCS-Maßnahmen keine 
erheblichen Störungen nach § 44 BNatSchG eintreten.  
 
Aus natur- und artenschutzfachlicher Sicht wird angeregt, diese Aussage nach Konkretisierung der 
Planungsabsichten und erneuter Einschätzung/Prüfung des Artenschutzbelangs, die benannten 
bzw. weiteren erforderlichen Festsetzungen und Maßnahmen zu übernehmen und insbesondere 
auch in die Plandarstellung des B-Planes zu übernehmen. 
Für die zweite Offenlage sind im Umweltbericht neben den textlichen Ausführungen der 
artenschutzfachlichen Prüfung, diese auch durch geeignete Karten darzulegen. 
 
 
Wald und Bilanz 
 
 
Die vorgelegte Bilanz zum Bebauungsplan ist nicht nachvollziehbar. Insbesondere wird der 
rechtmäßige Ist-Zustand nicht korrekt erfasst. 
 
In der Gesamtbetrachtung und Vorlage der Bilanzierung vom 26.05. 2021 wird ein Defizit von 
238.830 Biotopwertpunkten errechnet.  
 
Hinsichtlich des Ausgleichs wurden keine Aussagen getroffen. 
 
Nach der Überarbeitung der Bilanz durch die nachstehend gelistete naturschutzfachliche 
Überprüfung, ist die Bilanz zu überarbeiten und ein geeignetes Ausgleichskonzept vorzulegen 
bzw. vorab auch mit dem Forstamt Langen und der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. 
 
Hierzu sind hinsichtlich der nachstehen Biotoptypen Korrekturen aus naturschutzfachlicher Sicht 
erforderlich: 
 
Der vorhandene Waldbestand, ein naturnaher Kiefernwald (Kiefern älter als 30- 45 Jahre) ist mit 
dem Biotoptyp 01.215 (B) und 55 Punkten zu werten. 
Ausgenommen hiervon bleiben die in Anspruch genommen Waldwege; hierbei sind die 
Kalbschneise und in Teilen die Einzelheckschneise mit dem Biotoptyp 10.530 / 6 Punkte, und 
letztlich die versiegelten Zufahrten und Straßen, wie Bornbruchschneise und Berliner Allee, mit 
dem Biotoptyp 10.520 / 3 Punkte zu werten. 
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Die überarbeitete Bilanz und das neu berechnete Defizit sind durch geeignete Maßnahmen z. Bsp. 
im Rahmen einer Ökokontomaßnahme abzuarbeiten. 
 
 
Sonstige Hinweise 
 
Der vorliegende Entwurf trifft Festsetzungen zur Andienung sowie Beleuchtung des 
Schützenvereins - Einzelheckschneise. Damit auch dieser Sportverein (1863 e.V.) ein Bestandteil 
der bauleitplanerisch abgesicherten Flächen wird, sollte dieses Gelände in die Abgrenzung des 
Geltungsbereichs einbezogen werden. 
 
Dies gilt ebenso für die Kalbsheckschneise, über die eine Andienung des Fußballvereins besteht 
und die ebenfalls als – z. Bsp. Teil einer Rundlaufstrecke – mit genutzt werden könnte. 
 
Im Sinne des sparsamen Umgangs mit Boden sollte das Bebauungsplankonzept keine weiteren 
Wege und Parcourflächen ausweisen. Es wird angeregt, die umlaufenden Waldschneisen, die 
ohnehin als Versorgungswege eingeplant sind, als Laufparcour vorzusehen. 
 
Um eine weitere Verdichtung innerhalb der restlichen Wald- und Gehölzflächen zu vermeiden, 
sollte das Errichten von baulichen Anlagen (Fahrradstellflächen, Versorgungsanlagen, etc.) 
außerhalb der vorgesehenen Baugrenzen ausgeschlossen werden.  
 
Hinsichtlich der Ressource Wasser sollte ein spezielles Entwässerungskonzept für alle baulichen 
Anlagen innerhalb der Sportplatzanlagen erarbeitet und durch geeignete Festsetzung in den B-
Plan-Entwurf einfließen. 
 
Für neu geplante Einzelbaumpflanzungen insbesondere im Bereich von Pkw-Parkplatzflächen, wie 
auch durch die Überplanung mit Vorhaben künftig freizustellender Einzelbäume, sind geeignete 
Überfahrungsschutz- sowie Bewässerungssysteme festzusetzen. Ebenso sollte der 
Mindestabstand zu vorhandenen oder geplanten Leitungstrassen gegeben sein bzw. 
Schutzmaßnahmen der Leitungstrassen vorgeschrieben werden. 
 
Für sämtliche erforderliche Beleuchtungsanlagen ist ein Konzept aufzustellen, welches sowohl 
insektenfreundliche Beleuchtungsmittel, Vermeidung von vertikalen und seitlichen Abstrahlungen 
wie auch die zeitlich begrenzte Inanspruchnahme regelt. 
 
Die vorgelegte Darstellung des Ist-Soll-Zustandes für die KV-Bewertung (Abbildungen 52 und 53) 
zu korrigieren. Hinsichtlich der bereits existierenden Zufahrten und der durch rechtmäßige 
Baugenehmigungen bestehenden Eingriffe inklusive deren Ausgleichmaßnahmen ist die 
Bilanzierung zu aktualisieren. 
 
Im Auftrag 
 
 
 

 
Fachdienstleiter 
 
Kopie: FD Bauaufsicht/ Besondere Bauvorhaben, bauleitplanung@kreis-offenbach.de 
 
 









Befliegung Hessen Stand 2015

Umweltprüfung:
Konfliktanalyse zum Planvorhaben 'Bebauungsplan Nr. 55 "Sportpark Oberlinden" in
Langen, Sporthalle, geplant'
Erstellt am 10.06.2021, Programmversion 7.0.0

Kommune/Ortsteil: Langen (Hessen)/Langen
Realnutzung (Stand 2016): 5300 Sportanlage, 1100 Wohnbebauung, 8220 Nadelwald, 6260 Befestigter Fahrweg
Vorgesehene Nutzung: Sporthalle, geplant
Flur: 30
Größe der Planfläche: 7 ha

Regionaler Flächennutzungsplan (Stand 2011): Sonstige Sonderbaufläche, Bestand, Sportanlage, Freibad,
Festplatz, Grillplatz, Jugendzeltplatz, größerer Spielplatz, Kleintierzucht, Hundedressur, Tiergehege, Wald, Bestand
Landschaftsplan (Stand 2000/2002): Flächen für Wald einschließlich Waldneuanlagen (§ 3 (2) Ziff. 5 HENatG),
Sportanlage (ohne Hallenbauten), Siedlungsflächen gemäß geltendem FNP Stand Juli 2000

Zusammenfassende Bewertung entsprechend RegFNP-Umweltprüfung

Dieses Datenblatt wurde automatisch erstellt. Es führt alle Umweltkriterien auf, die sich für das Planvorhaben als
fachlich begründete, planerisch abwägbare 'Konflikte' oder als rechtlich begründete, in der Regel nicht
überwindbare 'Restriktionen' erweisen können. Flächenanteile unter 1 % können auf Punktinformationen oder
Digitalisierungs-Ungenauigkeiten der verwendeten Datengrundlagen (inkl. Quellen und Datenstand) zurückzu-
führen sein.

Das Prüfverfahren und die verwendeten Datengrundlagen werden in Kapitel 3.1.1 des Umweltberichtes zum
Regionalen Flächennutzungsplan und im Internet beschrieben (https://bit.ly/3htq96e), ebenso aktuell verwendete
Daten (https://bit.ly/2ZAKUqx).

Die Gesamt-'Erheblichkeit' der voraussichtlichen Umweltauswirkungen ergibt sich aus dem Bewertungsindex. Er
gibt die mittlere Anzahl der festgestellten Restriktionen und Konflikte wieder und entspricht der Summe ihrer
jeweiligen Flächenanteile.
Bewertungsindex Restriktion Konflikt
Planfläche 0 4,6
Wirkzone 0,3 1,6

Die Voraussichtlichen Umweltauswirkungen sind insgesamt:

[0] unerheblich
[1] erheblich (>= 1,0 Konflikte gemittelt über die Fläche bzw. 0,1 Restriktionen gemittelt über die Fläche)
[2] sehr erheblich (>= 6,0 Konflikte gemittelt über die Fläche)
[3] sehr erheblich (>= 0,5 Restriktionen gemittelt über die Fläche)

1. Untersuchungsrahmen: Relevante Schutzgüter, Umweltkriterien, Wirkzonen

Mensch und Gesundheit, Bevölkerung Wirkzone Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt Wirkzone
Siedlungsbeschraenkung LEP ......0 m Vogelschutzgebiete 1000 m
Laermschutzbereich ......0 m FFHGebiete 1000 m
Fluglaerm ......0 m Naturschutzgebiete ..300 m
Strassenverkehrslaerm ......0 m Landschaftsschutzgebiete ..300 m
Schienenverkehrslaerm ......0 m Naturdenkmale ..300 m
Industrielaerm ......0 m G Landschaftsbestandteile ..300 m
Seveso Stoerfallbereich ......0 m Kompensationsflaechen ..300 m
Emittierende Betriebe ..100 m Biotope ..300 m
Gasfernleitungen ..100 m Biotopverbundsystem ..300 m
Freileitungsabstand LEP ......0 m Vogelzugrastplaetze ..300 m
Elektromagnetische Felder ......0 m Artenvorkommen ..300 m
Windenergieanlagen Bestand ..600 m .
Wohnumfeld Wohnen Bestand ..100 m .
Wohnumfeld Gewerbe Bestand ..100 m .
Boden und Fläche Wasser
Altlasten ..100 m Gewaesserzustand ..100 m
Bergschadensgebiete ..100 m FliessStillgewaesser ..100 m
Hangrutschungsgefaehrdung ..100 m Quellen ..100 m
Neuversiegelung ......0 m Ueberschwemmungsgebiete ......0 m
Lebensraum Archivfunktion ..100 m Pot Ueberschwemmflaechen ......0 m
Ertrags Filterfunktion ..100 m Trinkwasserschutzgebiete ......0 m
Palaeantologische Denkmale ..100 m Heilquellenschutzgebiete ......0 m
Geologische Besonderheiten ..100 m Pot Grundwasserneubildung ......0 m
Rohstoffe ......0 m GrundwasserVerschmutzEmpf ......0 m
Landschaft und Erholung Luft und Klima
Forstschutzgebiete ..300 m Luftbelastung ......0 m
Waldfunktionen ..300 m Kaltlufthaushalt ......0 m
Wald ..300 m Bioklima ......0 m
Naturpark ..300 m .
Landschaftsbild ..300 m .
Freizeiteinrichtungen ..300 m .
Sichtbarkeit 1000 m .
Unzerschnittene Raeume ......0 m .
Kultur- und Sachgüter
Bodendenkmale Limes ..300 m .
Bodendenkmale ..100 m .
Baudenkmale Fernwirkung ..300 m .







Befliegung Hessen Stand 2015

Umweltprüfung:
Konfliktanalyse zum Planvorhaben 'Bebauungsplan Nr. 55 "Sportpark Oberlinden" in
Langen, Sonstige Freizeit- und Erholungseinrichtung (z.B. Festplatz, Grillplatz,
größerer Spielplatz), geplant'Erstellt am 10.06.2021, Programmversion 7.0.0

Kommune/Ortsteil: Langen (Hessen)/Langen
Realnutzung (Stand 2016): 6250 Innerörtl. Straße, 6260 Befestigter Fahrweg, 8220 Nadelwald, 5300 Sportanlage,
1100 Wohnbebauung
Vorgesehene Nutzung: Sonstige Freizeit- und Erholungseinrichtung (z.B. Festplatz, Grillplatz, größerer
Spielplatz), geplant
Flur: 26, 30, 54
Größe der Planfläche: 2,4 ha

Regionaler Flächennutzungsplan (Stand 2011): Sonstige Sonderbaufläche, Bestand, Sportanlage, Freibad,
Festplatz, Grillplatz, Jugendzeltplatz, größerer Spielplatz, Kleintierzucht, Hundedressur, Tiergehege, Wald, Bestand
Landschaftsplan (Stand 2000/2002): Flächen für Wald einschließlich Waldneuanlagen (§ 3 (2) Ziff. 5 HENatG),
Sportanlage (ohne Hallenbauten), Siedlungsflächen gemäß geltendem FNP Stand Juli 2000, Straße oder
Verkehrsfläche

Zusammenfassende Bewertung entsprechend RegFNP-Umweltprüfung

Dieses Datenblatt wurde automatisch erstellt. Es führt alle Umweltkriterien auf, die sich für das Planvorhaben als
fachlich begründete, planerisch abwägbare 'Konflikte' oder als rechtlich begründete, in der Regel nicht
überwindbare 'Restriktionen' erweisen können. Flächenanteile unter 1 % können auf Punktinformationen oder
Digitalisierungs-Ungenauigkeiten der verwendeten Datengrundlagen (inkl. Quellen und Datenstand) zurückzu-
führen sein.

Das Prüfverfahren und die verwendeten Datengrundlagen werden in Kapitel 3.1.1 des Umweltberichtes zum
Regionalen Flächennutzungsplan und im Internet beschrieben (https://bit.ly/3htq96e), ebenso aktuell verwendete
Daten (https://bit.ly/2ZAKUqx).

Die Gesamt-'Erheblichkeit' der voraussichtlichen Umweltauswirkungen ergibt sich aus dem Bewertungsindex. Er
gibt die mittlere Anzahl der festgestellten Restriktionen und Konflikte wieder und entspricht der Summe ihrer
jeweiligen Flächenanteile.
Bewertungsindex Restriktion Konflikt
Planfläche 0 3,9
Wirkzone 0,1 1,3

Die Voraussichtlichen Umweltauswirkungen sind insgesamt:

[0] unerheblich
[1] erheblich (>= 1,0 Konflikte gemittelt über die Fläche bzw. 0,1 Restriktionen gemittelt über die Fläche)
[2] sehr erheblich (>= 6,0 Konflikte gemittelt über die Fläche)
[3] sehr erheblich (>= 0,5 Restriktionen gemittelt über die Fläche)

1. Untersuchungsrahmen: Relevante Schutzgüter, Umweltkriterien, Wirkzonen

Mensch und Gesundheit, Bevölkerung Wirkzone Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt Wirkzone
Fluglaerm ......0 m Vogelschutzgebiete 1000 m
Strassenverkehrslaerm ......0 m FFHGebiete 1000 m
Schienenverkehrslaerm ......0 m Naturschutzgebiete ..200 m
Industrielaerm ......0 m Landschaftsschutzgebiete ..200 m
Seveso Stoerfallbereich ......0 m Naturdenkmale ..200 m
Emittierende Betriebe ..100 m G Landschaftsbestandteile ..200 m
Gasfernleitungen ..100 m Kompensationsflaechen ..200 m
Elektromagnetische Felder ......0 m Biotope ..200 m
Windenergieanlagen Bestand ..300 m Biotopverbundsystem ..200 m
Wohnumfeld Wohnen Bestand ..100 m Vogelzugrastplaetze ..200 m
Wohnumfeld Gewerbe Bestand ..100 m Artenvorkommen ..200 m
Wasser Boden und Fläche
Gewaesserzustand ..100 m Altlasten ..100 m
FliessStillgewaesser ..100 m Bergschadensgebiete ..100 m
Quellen ..100 m Hangrutschungsgefaehrdung ..100 m
Ueberschwemmungsgebiete ......0 m Lebensraum Archivfunktion ..100 m
Pot Ueberschwemmflaechen ......0 m Ertrags Filterfunktion ..100 m
Trinkwasserschutzgebiete ......0 m Palaeantologische Denkmale ..100 m
Heilquellenschutzgebiete ......0 m Geologische Besonderheiten ..100 m
Pot Grundwasserneubildung ......0 m .
GrundwasserVerschmutzEmpf ......0 m .
Landschaft und Erholung Luft und Klima
Forstschutzgebiete ..200 m Luftbelastung ......0 m
Waldfunktionen ..200 m Bioklima ......0 m
Wald ..200 m .
Naturpark ..200 m .
Landschaftsbild ..200 m .
Kultur- und Sachgüter
Bodendenkmale Limes ..200 m .
Bodendenkmale ..100 m .
Baudenkmale Fernwirkung ..200 m .
Baudenkmale ..100 m .
Kulth Landschaftselemente ..100 m .





Konfliktanalyse zum Planvorhaben 'Bebauungsplan Nr. 55 "Sportpark Oberlinden" in Langen, Sonstige Freizeit- und Erholungseinrichtung (z.B. Festplatz, Grillplatz, größerer Spielplatz), geplant', Seite 3

3. Voraussichtliche Auswirkungen

3.1 Auswirkungen auf das Vorhaben
Bestehende Vorbelastungendurch Gebiete mit hoher Schienenlärmimmissionsbelastung, Gebiete mit hoher
Wärmebelastung ("Bioklima"; 200 m-Rasterdaten)
(Wirkfaktoren: Lärmimmissionen, Wärmebelastung)

3.2 Auswirkungen durch das Vorhaben (Planfläche)
Flächen- und Funktionsverluste
für Wald (Bestand), Umfeld: Wohnen, Bildung, Erholung, Gesundheit (Bestand), Vielfalt des Landschaftsbildes (250
m-Rasterdaten), Biotope
(Wirkfaktoren: Teilbebauung bzw. Teilversiegelung, Bodenumlagerung und -verdichtung, Vegetationsänderung,
Rodung)

Flächeninanspruchnahmen und Funktionsbeeinträchtigungen
für Gebiete mit hoher Verschmutzungsempfindlichkeit des Grundwassers
(Wirkfaktoren: Teilbebauung bzw. Teilversiegelung, Bodenumlagerung und -verdichtung, Vegetationsänderung,
Rodung, Grundwasserabsenkung oder -verunreinigung, Schadstoffimmissionen)

3.3 Auswirkungen durch das Vorhaben (Wirkzone)
Funktionsbeeinträchtigung
für Wald (Bestand), Umfeld: Wohnen, Bildung, Erholung, Gesundheit (Bestand), Bannwald, Schutzwald,
Naturwaldreservat, Vielfalt des Landschaftsbildes (250 m-Rasterdaten), Biotope, Landschaftsschutzgebiete, FFH-
Gebiete, Wald mit besonderen Funktionen, Hinweise auf naturschutzfachlich relevante ArtenvorkommenHinweise
auf naturschutzfachlich relevante Artenvorkommen



Regierungspräsidium Darmstadt  
 

Regierungspräsidium Darmstadt Servicezeiten:  Fristenbriefkasten:  
Wilhelminenstraße 1-3, Wilhelminenhaus Mo. – Do.  8:00 bis 16:30 Uhr Luisenplatz 2 
64283 Darmstadt Freitag 8:00 bis 15:00 Uhr 64283 Darmstadt 

Internet:   Telefon: 06151 12 0 (Zentrale) Öffentliche Verkehrsmittel: 
https://rp-darmstadt.hessen.de Telefax: 06151 12 6347 (allgemein) Haltestelle Luisenplatz  - 2 - 

 Regierungspräsidium Darmstadt. 64278 Darmstadt  

  

Magistrat der 

Stadt Langen 

Postfach 1640 

63206 Langen (Hessen) 

Unser Zeichen:  RPDA - Dez. III 31.2-61 d 02.12/2-2021/2 

Ihr Zeichen:        

Ihre Nachricht vom:  28. Mai 2021 

Ihr Ansprechpartner:  

Zimmernummer:   

Telefon/ Fax:  

E-Mail:  

Datum:  24. Juni 2021 

Bauleitplanung der Stadt Langen (Hessen) 

Bebauungsplan Nr. 55 „Sportpark Oberlinden“ 

Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 1 BauGB 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

unter Hinweis auf § 1 Abs. 4 BauGB nehme ich zu der o. g. Bauleitplanung aus der Sicht 

der Raumordnung wie folgt Stellung: 

Zu der vorgelegten Planung bestehen aus regionalplanerischer Sicht keine grundsätz-

lichen Bedenken. Wie im Scoping-Termin allerdings bereits mitgeteilt, empfehle ich, die 

in den textlichen Festsetzungen vorgesehenen ausnahmeweise zulässigen sportbezoge-

nen Gewerbebetriebe sowohl in den Festsetzungen selbst als auch in der Begründung 

näher auszuführen, um etwaigen Missverständnissen etwa im Hinblick auf die Zulässig-

keit von (großflächigem) Einzelhandel vorzubeugen. Darüber hinaus bitte ich zur Klarstel-

lung darum, die Größen der geplanten Sondergebiete anzugeben, vor allem auch, wie 

viel größer sie sind gegenüber den Darstellungen im RPS/RegFNP 2010 (derzeit etwas 

mehr als 1 ha, künftig rund 2,7 ha). 

Hinsichtlich Ihrer expliziten Nachfrage zur Darstellung von Wald im Regionalplan (RPS) 

teile ich folgendes mit: Solange sowohl eine Rodung als auch eine Aufforstung unter ei-

ner Größe von 5 ha bleiben und die Obere Forstbehörde ihr Einverständnis signalisiert, 

ist kein Zielabweichungsverfahren notwendig. Dies würde im RPS auch nicht dargestellt 

werden. Die fachgesetzlichen Regelungen des Waldgesetzes werden ansonsten auf 

Ebene der Fachbehörden getroffen. 

Aus der Sicht des Naturschutzes (Planungen und Verfahren) teile ich Ihnen folgendes 

mit: 

Von dem Bebauungsplanentwurf sind keine LSG; NSG oder Natura 2000 Gebiete betrof-

fen. Zur Umweltprüfung wird von der oberen Naturschutzbehörde daher keine Stellung-
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nahme abgegeben. 

Bezüglich der vom Regierungspräsidium Darmstadt - Abteilung Umwelt Darmstadt - zu 

vertretenden Belange teile ich Ihnen folgendes mit: 

Grundwasser 

Deckungsnachweis: Bitte legen Sie die Sicherstellung der Wasserversorgung für das 

Baugebiet dar. Der gesamte Wasserbedarf (Trink-, Betriebswasser) ist zu ermitteln (Jah-

resmenge und Spitzenbedarf). Bei der Bedarfsermittlung ist bereits auf eine sparsame, 

rationelle Wasserverwendung zu achten. Der Nachweis, dass der gesamte Wasserbe-

darf durch den zuständigen Wasserversorger gedeckt werden kann, ist zu erbringen. 

Versickerung von Niederschlagswasser: Sollte eine Versickerung von nicht schädlich 

verunreinigtem Niederschlagswasser geplant sein, ist eine qualitative Beeinträchtigung 

des Grundwassers durch diese auszuschließen. Das Arbeitsblatt DWA-A 138 „Planung, 

Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ sowie das 

Merkblatt DWA-M 153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“ sind 

zu beachten. Die Mächtigkeit des Sickerraums sollte, bezogen auf den höchst gemesse-

nen Grundwasserstand, mindestens 1 Meter betragen. 

UVP: In der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB ist auf das Umweltmerkmal Grund-

wasser angemessen einzugehen: Beschreibung und Bewertung des Bestands (z.B. 

Grundwasserflurabstände, Grundwasserneubildung, Verschmutzungsempfindlichkeit, 

Bedeutung des Grundwasservorkommens), Darstellung der bau-, anlage- und nutzungs-

bedingten Auswirkungen (qualitativ und quantitativ) der Planung auf das Grundwasser 

(z.B. Verminderung der Grundwasserneubildung, mögliche Stoffeinträge ins Grundwas-

ser, Versickerung von Niederschlagswasser), Beschreibung der Maßnahmen zur Ver-

meidung und Verminderung der Auswirkungen. 

Abwasser, anlagenbezogener Gewässerschutz 

Die Stadt Langen beabsichtigt den bestehenden Sportpark Oberlinden zu modernisieren, 

wofür die Aufstellung eines B-Plans als planungsrechtliche Grundlage erforderlich ist. Ein 

erarbeitetes Entwicklungskonzept dient als Grundlage der städtebaulichen Entwurfsvari-

ante, auf welcher die vorliegende Entwurfsplanung basiert. Zu dem o.g. Verfahren neh-

me ich zum derzeitigen Planungsstand wie folgt Stellung: 

Umgang mit Niederschlagswasser: Eine konkrete Verfahrensweise geht aus den vorge-

legten Unterlagen nicht hervor. Ich weise daher darauf hin, dass für die Versickerung o-

der Einleitung von unbelastetem Niederschlagswasser bei der zuständigen Wasserbe-

hörde (hier UWB) eine Erlaubnis nach § 8 i.V.m. § 9 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) zu 

beantragen ist. Die Vorgaben des Merkblattes DWA-M 153 (Handlungsempfehlung zum 

Umgang mit Regenwasser) und des Arbeitsblattes DWA-A 138 (Planung, Bau und Be-

trieb von Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser) sind zu beachten. Weiter-

hin gilt, dass nach den gesetzlichen Vorgaben die Menge des abzuleitenden Nieder-
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schlagswassers entsprechend dem Stand der Technik so gering wie möglich zu halten 

ist. Ziel der abflussreduzierenden Maßnahmen ist es, die Kanalisation und die Kläranlage 

zu entlasten und eine ortsnahe Versickerung vorzuziehen. In der Planung sind daher 

Verwertungsmaßnahmen (gem. § 37 Abs. 4 S. 1 Hessisches Wassergesetz HWG) wie 

z.B. die Verwendung von wasserdurchlässigen Materialien für die Flächenbefestigung 

oder Niederschlagswasserverwertung als Brauchwasser oder zur Bewässerung neben 

begrünter Dachflächen vordergründig zu realisieren. 

Anforderungen an die Abwasserbeseitigung: Das Schmutzwasser aus dem geplanten 

Baugebiet ist den kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen zuzuführen. Die kommu-

nale Abwassersatzung ist zu beachten. Für das geplante Bauvorhaben wird, wie in den 

Unterlagen beschrieben, der Bestand der Schmutzwasserkanäle weiterhin genutzt. Ich 

weise darauf hin, dass für die Einleitung von Abwasser in ein Gewässer (gem. § 57 

WHG) oder die öffentliche Abwasseranlage (gem. § 58 WHG), welches den Anhängen 

der Abwasserverordnung vom 17. Juni 2004 (BGBl. I S. 1108, 2625), zuletzt geändert 

am 16. Juni 2020 (BGBl. I S. 1287) unterliegt, eine Erlaubnis bei der zuständigen Behör-

de zu beantragen ist. Zudem weise ich Sie darauf hin, dass im Umgang mit wasserge-

fährdenden Stoffen die Anforderungen gemäß AwSV (Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) vom 18. April 2017 (BGBl. I S. 905), zuletzt 

geändert am 19. Juli 2020 (BGBl. I S. 1328) zu berücksichtigen sind. Flächen zur Lage-

rung von Stoffen, aus welchen eine Gefährdung für das Grundwasser und Oberflächen 

ausgehen kann sowie Stell- und Umschlagplätze sind in wasserundurchlässiger straßen-

bauweise auszuführen. Das von den Flächen abfließende verunreinigte Niederschlags-

wasser ist einer kommunalen Abwasseranlage zuzuführen und ist vor der Einleitung oder 

Versickerung in ein Gewässer durch eine Abwasserbehandlungsanlage zu reinigen. 

Bodenschutz 

Nachsorgender Bodenschutz: Aus der Altflächendatei ALTIS des Hessischen Landesam-

tes für Umwelt und Geologie ergeben sich für den Plangeltungsbereich keine Hinweise 

auf das Vorhandensein von Altflächen (Altstandorte, Altablagerungen), schädliche Bo-

denveränderungen und/oder Grundwasserschäden. Von meiner Seite bestehen somit 

nach derzeitigem Kenntnisstand keine Bedenken gegen das o. a. Vorhaben. Die Belange 

des Dezernates 41.5 sind in der Begründung zum Bebauungsplan hinreichend berück-

sichtigt. 

Vorsorgender Bodenschutz: Die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes werden in 

den mir vorgelegten Planunterlagen (Vorentwurf, Stand 26.05.2021) zum Bebauungsplan 

Nr. 55 umfangreich betrachtet. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans hat 

eine Größe von ca. 14,8 ha. Innerhalb des Geltungsbereichs ist bereits ein großer Flä-

chenanteil von ca. 5,13 ha (ca. 35 %) versiegelt. Es handelt sich dabei um Gebäude, Zu-

fahrten, Stellplätze, Nebenanlagen, Sandplätze, Laufbahnen, Tribünen, Kunstrasen etc. 

Auch in den Bereichen ohne Bebauung und Versiegelung (z.B. Rasenplätze, Bolzplätze, 
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etc.) ist die natürliche Bodenstruktur verändert. Der Planer rechnet insgesamt mit einer 

dauerhaften Beeinträchtigung des Bodens durch Bebauung und Versiegelung in einer 

Größenordnung von 30.400 m². Dabei wurde berücksichtigt, dass insbesondere im nörd-

lichen Bereich auch die bislang unbebauten Flächen größtenteils durch Bautätigkeiten 

verdichtet und keine natürlichen Bodenverhältnisse mehr vorzufinden sind. 

Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung: Da im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung 

Flächen überplant werden, für die bereits teilweise Baurechte bestehen, ist gemäß § 1a 

Abs. 3 Satz 6 BauGB ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der 

planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Als Eingriffe werden daher 

nur die Festsetzungen bewertet, die eine wesentliche Veränderung gegenüber dem 

Rechtszustand bewirken. Für die definierten Eingriffsbereiche wurde eine Bilanzierung 

gemäß Kompensationsverordnung durchgeführt, um das voraussichtliche Defizit zu er-

mitteln. Als Basis dient der derzeitige tatsächliche Zustand. Die Eingriffs-/ Ausgleichsbi-

lanzierung ergibt ein vorläufiges Biotopwertdefizit von 238.830 Punkten. Sofern forst-

rechtlichen Ersatzwaldaufforstungen außerhalb des Plangebietes durchgeführt werden, 

können diese laut Planunterlagen (Kap. II.A.3.8) in der Bilanzierung berücksichtigt wer-

den. Darüber hinaus fehlende Punkte können durch sonstige Maßnahmen im Außenbe-

reich oder durch Abbuchung / Kauf von entsprechenden Ökopunkten kompensiert wer-

den. Soweit möglich, bitte ich Sie den Flächenverlust im Rahmen der Durchführung der 

Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Boden entsprechend zu berücksichtigen. 

Immissionsschutz 

Zur Bestandssicherung und Entwicklung des Sportparks Oberlinden wird durch die Stadt 

Langen der Bebauungsplan Nr. 55 „Sportpark Linden“ aufgestellt. In diesem Zusammen-

hang wurden verschiedene Konzeptvarianten zur Anordnung der einzelnen Sportstätten 

entwickelt. Durch das Ingenieurbüro Genest und Partner sowie dem TÜV Hessen wurden 

Schallgutachten zur Bestandsaufnahme, bzw. Untersuchung der Konzeptvarianten 1, 2a 

und 3 erstellt. Die Gutachten vom 12. Februar 2019 und 6. November 2020 betrachten 

nicht den aktuellen Planungsstand. In dem Vorentwurf zur Begründung des Bebauungs-

plans Nr. 55 werden neben den zuvor genannten Varianten zusätzlich die Varianten 4, 

5b und 5c genannt. Daher sollte das finale Gutachten auch diese zusätzlichen Varianten 

enthalten. Außerdem sollten darin der Zu- und abfließende Verkehr enthalten sein. Ins-

besondere betrifft das den Verkehr, der an den Wohnhäusern südlich der Reichenberger 

Straße, Breslauer Straße zu den Tennisplätzen und Sportplatz vorbeifährt. Hinsichtlich 

Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung genügt die angemessen allgemeine, 

zusammenfassende (qualitative) Form (Textform). Auf die Anpassung des Schallschutz-

gutachtens wurde bereits oben eingegangen. Weitere, spezielle Untersuchungen, Gut-

achten oder ähnliches, sind zum derzeitigen Planungsstand aus meiner Sicht nicht erfor-

derlich. 
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Von dem Dezernat Oberflächengewässer werden gegen die o. a. Bauleitplanung keine 

Bedenken erhoben. 

Für die bergrechtliche Stellungnahme wurden folgende Quellen als Datengrundlage 

herangezogen: Hinsichtlich der Rohstoffsicherung: Regionalplan Südhessen/Regionaler 

Flächennutzungsplan (RPS/RegFNP) 2010, Rohstoffsicherungskarte (KRS 25) des 

HLNUG; hinsichtlich der aktuell unter Bergaufsicht stehenden Betriebe: vorliegende und 

genehmigte Betriebspläne; hinsichtlich des Altbergbaus: bei der Bergaufsicht digital und 

analog vorliegende Risse, in der Datenbank vorliegende Informationen, Kurzübersichten 

des ehemaligen Bergamts Weilburg über früheren Bergbau. Die Recherche beruht auf 

den in Inhaltsverzeichnissen des Aktenplans inventarisierten Beständen von Berecht-

sams- und Betriebsakten früherer Bergbaubetriebe und in hiesigen Kartenschränken 

aufbewahrten Rissblättern. Die Stellungnahme basiert daher hinsichtlich des Altbergbaus 

auf einer unvollständigen Datenbasis. Anhand dieser Datengrundlage wird zum Vorha-

ben wie folgt Stellung genommen: Rohstoffsicherung: Durch das Vorhaben sind keine 

Rohstoffsicherungsflächen betroffen. Aktuelle Betriebe: Es befinden sich keine aktuell 

unter Bergaufsicht stehenden Betriebe im Planbereich und dessen näherer Umgebung. 

Gefährdungspotential aus früheren bergbaulichen Tätigkeiten: Im Plangebiet ist meinen 

Unterlagen zufolge bisher kein Bergbau umgegangen. Dem Vorhaben stehen aus Sicht 

der Bergbehörde keine Sachverhalte entgegen. 

Forsthoheitliche Stellungnahme: 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplan Nr. 55 „Sportpark Oberlinden“ in Langen ent-

hält Wald im Sinne des § 2 HWaldG. Waldinanspruchnahmen sind gemäß § 12 Abs. 2 

HWaldG genehmigungspflichtig. Genehmigungsbehörde ist der Kreisausschuss des 

Landkreises Offenbach. Die bereits vor dem Jahr 1978 in Anspruch genommenen Wald-

flächen sind forstrechtlich nicht mehr auszugleichen. Es bestehen keine grundsätzlichen 

forsthoheitlichen Bedenken gegen das Vorhaben. Auch die nicht in Forsteinrichtungen 

erfassten Waldflächen sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB im Bebauungsplan als 

Wald festzusetzen. Im Grenzbereich oder Zweifelsfall ist bei der Feststellung der Waldei-

genschaft das Forstamt Langen als zuständige untere Forstbehörde einzubeziehen. Im 

Wesentlichen wird allerdings die Einschätzung der Waldfläche wie in Abbildung 37 (Seite 

53 von 110 der Begründung vom 26. Mai 2021) geteilt. Ein Waldumwandlungsantrag 

kann unmittelbar gestellt werden. Die Genehmigung des Antrages ist jedoch mit der Um-

setzung der baulichen Maßnahme zu verknüpfen, sodass kein Wald für eine Maßnahme 

gerodet wird, die nicht umgesetzt wird. Besteht die Gefahr einer Verzögerung der Um-

setzung der Maßnahme, kann mit Verweis auf § 12 Abs. 6 HWaldG bei der Beantragung 

eine Frist zur Waldumwandlung von mehr als zwei Jahren erbeten werden. 

Die Auswertung der beim Kampfmittelräumdienst vorliegenden Kriegsluftbilder hat er-

geben, dass sich das im Lageplan näher bezeichnete Gelände am Rande eines Bom-

benabwurfgebietes befindet. Es gibt jedoch keinen begründeten Verdacht, dass auf der 
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Fläche mit dem Auffinden von Bombenblindgängern zu rechnen ist. Da auch sonstige 

Erkenntnisse über eine mögliche Munitionsbelastung dieser Fläche nicht vorliegen, ist 

eine systematische Flächenabsuche nicht erforderlich. Soweit entgegen den vorliegen-

den Erkenntnissen im Zuge der Bauarbeiten doch ein kampfmittelverdächtiger Gegen-

stand gefunden werden sollte, bitte ich Sie, den Kampfmittelräumdienst unverzüglich zu 

verständigen. Sie werden gebeten, diese Stellungnahme in allen Schritten des Bauleit- 

bzw. Planfeststellungsverfahrens zu verwenden, sofern sich keine wesentlichen Flä-

chenänderungen ergeben. 

 

Eine verfahrensrechtliche Prüfung ist nicht erfolgt. Bei Rückfragen und zur Beratung ste-

he ich selbstverständlich zur Verfügung. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  
 
 
gez. 
 
Dieses Dokument habe ich in der Hessischen eDokumentenverwaltung (HeDok) elektronisch schlussgezeichnet. 

Es ist deshalb auch ohne meine handschriftliche Unterschrift gültig. 

 

Hinweis: 

Datenschutzrechtliche Hinweise über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der Regional- und Bauleitplanung finden Sie hier: 

https://rp-darmstadt.hessen.de/planung/bauleitplanung 
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Dunkel, Michael

Von: Mail Schwarzbachgebiet <mail@schwarzbachgebiet-ried.de>
Gesendet: Montag, 31. Mai 2021 09:12
An: Postfach Stadtplanung
Betreff: AW: B-Plan Nr. 55 der Stadt Langen - Frühzeitige Beteiligung TÖB

Sehr geehrte Damen und Herren,  
gegen den o.g. Bebauungsplan bestehen unsererseits keine Einwände, wenn wie im Bebauungsplanentwurf 
beschrieben, das anfallende Niederschlagswasser weitestgehend vor Ort durch Rückhaltung/Versickerung 
und/oder zur Bewässerung von Grünflächen etc. verwertet wird.  
Wir weisen darauf hin, dass das unterhalb der Stadt Langen gelegene Vorflutersystem 
(Hundsgraben/Wurzelbach) bei Starkniederschlagsereignissen bereits heute stark überlastet ist.  
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Wasserverband Schwarzbachgebiet‐Ried 
Körperschaft des öffentlichen Rechts ‐ Sitz: Groß‐Gerau  
Neuwiesenweg 7 ‐ 64521 Groß‐Gerau 
Postfach 1751 ‐ 64507 Groß‐Gerau 
 
Telefon:       Telefax:   
Internet: www.schwarzbachgebiet‐ried.de 
E‐Mail: mail@schwarzbachgebiet‐ried.de 
 
Stadt und Kreissparkasse Darmstadt 
IBAN: DE86 5085 0150 0000 5482 00 BIC: HELADEF1DAS Kennziffer: 0497 

Von: Stadtplanung@langen.de <Stadtplanung@langen.de>  
Gesendet: Freitag, 28. Mai 2021 09:53 
Betreff: B‐Plan Nr. 55 der Stadt Langen ‐ Frühzeitige Beteiligung TÖB 
 
Bebauungsplan Nr. 55 „Sportpark Oberlinden“  
Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB und der Nachbarkommunen und Ermittlung nach § 2 Abs. 4 BauGB 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gemäß § 4 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) möchten wir Sie über die Aufstellung des informieren 
und frühzeitig über die Planung unterrichten. 
Planungsziel ist es, den Bestand auf dem Gelände planungsrechtlich abzusichern und einen 
Rahmen für zukünftige Entwicklungen zu setzen. Im B-Plan sollen Flächen für sportliche Zwecke 
sowie sonstige Sondergebiete, Zweckbestimmung Sportpark, Flächen zum Erhalt von 
Baumbestand und Wald sowie Straßenverkehrsflächen festgesetzt werden. 
 
Der Vorentwurf des Bebauungsplans einschließlich Begründung sowie die schon vorliegenden 
Gutachten stehen Ihnen auf der Internetseite der Stadt Langen unter 
https://www.langen.de/de/bebauungsplanung.html zur Verfügung. Die Anforderung von 
Papierausfertigungen des Bebauungsplan-Vorentwurfs ist möglich, verlängert jedoch nicht die 
Abgabefrist.  
Wir bitten um Abgabe Ihrer Stellungnahme zum Vorentwurf des o. g. Bebauungsplans. Bitte teilen 
Sie uns bis spätestens  
 

30.06.2021 
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mit, ob Ihre Belange von der Planung berührt werden. Bitte geben Sie uns Informationen über von 
Ihnen beabsichtigte oder bereits eingeleitete Planungen und sonstige Maßnahmen, die für den 
Bebauungsplan bedeutsam sein könnten. Außerdem bitten wir um Stellungnahme bezüglich des 
erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung. 
 
Sollte uns bis zum genannten Zeitpunkt keine Stellungnahme von Ihnen vorliegen, gehen wir 
davon aus, dass Ihre Belange nicht berührt werden bzw. Sie keine Anregungen vorbringen 
möchten. 
Bitten lassen Sie uns Ihre Stellungnahme auch als PDF-Datei auf elektronischem Wege 
an stadtplanung@langen.de zukommen. 
 
Als Ansprechpartner der Stadt Langen steht Ihnen Herr Dunkel, Fachdienst 13, Bauwesen, Stadt- 
und Umweltplanung unter der E-Mail-Adresse mdunkel@langen.de bzw. der Telefonnummer 06103 
203-631 zur Verfügung. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Im Auftrag  Michael Dunkel 
 

Stadt Langen - Der Magistrat 
 
 
 
Telefon:  
Telefax:  
E-Mail: Stadtplanung@langen.de 
Internet:  

Hausanschrift 
 
  () 
Telefon:  

Postanschrift 
Postfach 1640 
63206 Langen (Hessen) 

 

             http://www.langen.de  
 
E-Mail-Anhänge in veralteten Office-Formaten (.doc, .xls, .pps) werden von den Sicherheitssystemen der Stadtverwaltung Langen 
blockiert. Bitte verwenden Sie vorzugsweise das PDF-Format. 
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